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! ! 1. Aus tauschblatt

Wir werden im nächsten Abschnitt aufzeigen, daß das Auf
bieten inoffizieller Beweismittel als Entscheidungsgrund
lage über die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens mit 
Haft durch den zuständigen Leiter im MfS nicht zwangsläufig 
mit der Dekonspiration der eingesetzten inoffiziellen 
Kräfte sowie der spezifischen Mittel und Methoden des MfS 
verbunden sein muß.. Das strafprozessuale Prüfungsverfäh
ren bietet insgesamt günstige Möglichkeiten der Nutzung 
anfangs ausschließlich inoffiziell vorliegender Arbeits
ergebnisse. An dieser Stelle genügt der Hinweis, daß bei 
solchen Ausgangslagen, die eine Entscheidung über die 
Einleitung eines Ermittlungsverfahrens und möglicherweise 
über die Inhaftierung des Verdächtigen auf der Grundlage aus
schließlich inoffizieller kjieweismittel erfordern, grund- 
sätzlich der strafverfah,rei>^echtlich zulässige Weg der 
Durchführung von Prüf^ngslla'ndlungen gewählt wird, bevor 
die Einleitung einies -Ermittlungsverfahrens verfügt wird.
Das geschieht ,±rk derfJ hier interessierenden Ausnahmefällen 
durch die Unter%uchungsorgane des MfS immer auch mit dem 
Ziel, die Möglichkeit zu nutzen, die das strafprozessuale 
Prüfungsverfahren zur Konspirierung inoffizieller Mitar
beiter und anderer operativer Zusammenhänge einer inoffi
ziellen Beweisla-ge bietet. Selbstverständlich sind das 
echte Risikoentscheidungen. Es kann Vorkommen, daß sich 
im Verlaufe des Prüfungsverfahrens die gehegten Erwar
tungen in Richtung der Gewinnung strafprozessual verwend
barer Beweismittel nicht erfüllen. Erst in solchen Fällen 
entsteht in der Praxis die Notwendigkeit, die ursprüng- 
lichejinoffizielle Beweislage unter Einbeziehung der
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